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Schweiz. Dieser Umstand kann bei der Stipendienerteilung
nicht berücksichtigt werden, vielmehr werden

die Zuschüsse nach den Kosten bemessen, die in
der Schweiz entstehen würden.
Ob und in welcher Höhe einem Bewerber Beiträge
zugesprochen werden, hängt vor allem von den finanziellen

Verhältnissen seiner Eltern ab, beziehungsweise
des Gesuchsstellers. Auch ist es generell

bedeutend schwieriger, für eine Zweitausbildung
finanzielle Unterstützung zu bekommen. Da die
Stipendien zudem kantonal geregelt sind, ist es
unmöglich, verallgemeinernde Aussagen zu machen.
Vielmehr muss jeder Fall für sich betrachtet werden.

Um dem jungen Auslandschweizer zu helfen, sich in
diesem Dickicht der Bestimmungen zurechtzufinden,
wurde unter aktiver Mitarbeit des
Auslandschweizersekretariates das Ausbildungswerk für junge
Auslandschweizer (Seefeldstrasse 8, 8008 Zürich),
geschaffen. Dieses erteilt nicht nur Auskünfte,
sondern hilft auch beim Ausfüllen und Einreichen
der nötigen Formulare.

IN EIGENER SACHE

Mit dieser Ausgabe unseres "Mitteilungsblattes für
die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein" sind
die darin enthaltenen Inserate neu aufgenommen
worden für diese und die drei noch folgenden
Ausgaben im laufenden Jahr. Wir möchten allen uhsern
Inserenten einmal mehr für ihre Hilfe und
Unterstützung ganz herzlich danken. Dank unsern Inserenten

können wir unser "Mitteilungsblatt" mit einer
Auflage von 1'200 Exemplaren gratis abgeben. Gleichzeitig

erhalten wir darüber hinaus einen "Zustupf"
in unsere Vereinskasse, der uns erlaubt, unsere so
vielfältigen Aufgaben besser wahrnehmen, zu können.
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